
Abendmahlspraxis Abendmahlslehre
Abendmahlsgemeinschaft
VO

Die Diskussion über die Abendmahlsgemeinschaft VO Angehörigen gELTCENN-
ter Kirchengemeinschaften in den etzten Jahren eınen außergewöhnlichen
Umfang angeNOMMECN MIt eıner unübersehbaren Fülle VO  ; Publikationen, Pro-
STAMIMECN, Resolutionen und nıcht zuletzt Aktionen. Vieles, wenn nıcht Sar al-
es, 1St mehrfach ZESABLT worden. Manches kann kaum noch DSESAHT werden, ohne

Umständen auf energischen Protest stoßen, weıl Jängst überholt
und nıcht mehr aktuell IsSt. Dıie folgenden Erwagungen, vorgetragen auf einer
Sıtzung der Okumenischen Oommıssıonen des Erzbischöflichen Ordinarıats
Freiburg und des Evangelischen Oberkirchenrats Karlsruhe November
1971 1ın Karlsruhe, setfzen MIt dem Eingeständnis des Vertassers ein, da ıhm
diese Klarheıt tehlt, wobe1 dahingestellt leiben Mags, ob das objektiv in der
Sache oder subjektiv 1mM Betrachter seine Ursache hat

Das Problem
Manche Unklarheiten liegen schon 1n der Terminologie, die bereits mehr-

fach geändert wurde, sehr oft aber auch unschart verwendet wird. Den etzten
Versuch einer einheitlichen ökumenischen Sprachregelung jefert der Anhang

dem Studiendokument der Kommıiss:on für Glauben un Kirchenverfassung
über das Thema „Interkommunion oder Gemeinschaft?“1. Dıie wichtigste nde-
rung lıegt gegenüber früheren Vorschlägen darın, dafß InNnan nıcht mehr VO

„Gemeinschaft“ (engl commun10n) spricht, sondern VO  - „Zulassung“ (engl ad-
m15sS10N). Der Ausdruck Gemeinschaft / communıon bleibt beschränkt auf die
volle Abendmahlsgemeinschaft, auf die Übereinstimmung VO' Kirchen-
und Abendmahlsgemeinschaft. Für alle anderen Fälle geht nach dieser Sprach-
regelung unl „Zulassung“ ZUr: Gemeinschaft.

Für die zwischenkirchliche Sakramentsgemeinschaft können demnach wel
Möglichkeiten unterschieden werden: einse1t1ge und gegenseılt1ge Zulassung. Eın-
se1lt1g iSt die Zulassung, WEeNn Einladung und Aufnahme VO einer einzelnen
Kirchengemeinschaft ausgehen. Wo INa  w} bisher VO  3 oftener oder begrenzter
Kommunıion sprach, spricht Man nunmehr VO allgemeıiner oder begrenzter 3
lassung. Gegenseitige Zulassung wurde bisher als Interkommunion oder 5  40
seıtıge offene Kommunion bezeichnet. Sıe beruht immer aut einer Vereinbarung
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7zwischen verschiedenen Kirchengemeinschaften über die Zulassung ıhrer lıe-
der zr Abendmahl be] der anderen Kirchengemeinschaft.

Diese Sprachregelung 1St zweıtellos ıne Verbesserung. Sıe sollte den ober-
flächlichen Sprachgebrauch ausschließen, miıt dem ımmer wieder jede Art und
jeder Fall VO  e} zwischenkirchlicher Sakramentsgemeinschaft gyleich als Interkom-
munı0n bezeichnet wird. Gelegentlich Mag dies jene dubiose Art einer Abend-
mahlsgemeinschaft betreffen, die weder nach der orm noch nach dem Kreıs der
Teilnehmer ıne bestehende Gemeinschaft gebunden iSts sondern tatsächlich
„zwischen den Gemeinschaften“ stattfindet. Dıiıes 1St jedoch in der Praxıs höchst
selten. Denn iın der Regel geht ohl ımmer die Zulassung Vvon Gliedern
einer Kirchengemeinschaft ZuU Abendmahl 1n einer anderen Kirchengemein-
chaft Damıt wiıird 7zweıftellos Gemeinschaft praktiziert, dies jedoch 1n der Form
einer Je nach Sachlage unterschiedlich begründeten Zulassung ZUE Sakraments-
gemeinschaft. Dies Nag 1n estimmten Einzeltällen vorkommen, eLtwa2 in Not-
lagen. Es Mas auch der Praxıs un Ordnung einer einzelnen Kirchengemein-
chaft entsprechen; kann auch als Vereinbarung zwischen verschiedenen Kır-
chengemeinschaften praktiziert werden. In jedem Fall aber wiırd die Entschei-
dung über die Zulassung immer dort £ällen se1n, (0) 88 keine Gemeıin-
schaft besteht und die Zugelassenen sıch also 1m Zustand der Exkommunikatıon
befinden, se1l de facto oder de Jure.

In den evangelischen Kirchen zibt War keine völlıg einheitliche Rege-
lung, weithin wiırd jedoch ine allgemeıne Zulassung praktiziert, w1e S1e auch
ın den meısten neueren Kırchen- und Lebensordnungen verankert 1ISt. Ob Je-
mand 1in einer evangelischen Gemeinde das Abendmahl empfängt, liegt Zuerst

seiner eıgenen Entscheidung und Prüfung. Denn prinzıpiell iSt jeder e1n-
geladen, der 1ın aufrichtigem Glauben Leıb un: Blut Jesu Christi in der (3e-
meinschaft, die sıch Zu ahl des Herrn versammelt, empfangen wünscht.
Das formulierte, yemeınsame gottesdienstliche Bekenntnis 1in der Lıturgie 1Sst
üblicherweise das Apostolikum. Wenn bısweilen vorkommen soll, da{ß eın
Pfarrer die Zu Tisch des Herrn einlädt, die „den lutherischen Glauben
bekennen“, dann ist das ıne unzulässıge und unsachgemäfße Einschränkung.
Eıne indıivıiduelle Zulassung Zu Abendmahl wird 1in den Gemeinden kaum
noch praktiziert. ber 1ın jedem Fall hat eın Pfarrer, der die Zulassung
ZU Abendmahl aNngCSAaNSCH wird, die Freiheit, 1n eigener pastoraler Verant-
WOortung un Vollmacht beraten und ıne Entscheidung treften. Da{iß
dabei auch ıne Verantwortung gegenüber seiner eigenen Kırchengemeinschaft
hat, dürfte selbstverständlich se1n.

Auch wenn INa  } diese Praxıs als allgemeıine Zulassung bezeichnen kann, oibt
1ın den evangelischen Kirchen keine unbegrenzte Zulassung um Abendmahl

Es gibt ohl ohnehin keine Kirche, 1n der ıne unbegrenzte Zulassung 2A1
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Abendmahlsgemeinschaft praktiziert würde. Am weıtesten geht vielleicht die
orthodoxe Kirche, WECLN s1e deshalb die Kinderkommunion praktiziert, weıl
Taufe un Fırmung unmittelbar mıteinander verbunden sind. Im übrigen WOIL-

den, auch ın den reformatorischen Kırchen, A Abendmahl NUur die getauf-
ten und konfirmierten Glieder der Gemeinde zugelassen. Dabe]j g1bt keine
Ausnahmen: auch 1n Notfällen wırd das Abendmahl nıcht Ungetaufte oder
Nichtkonfirmierte ausgeteilt. Denn das würde seinem VWesen wıdersprechen.

Somit gehören War alle Getauften ZUur Gemeinde: Zur Abendmahlsgemein-
schaft gehören jedoch die Konfirmierten. Die renzen der Kırchengemein-
schaft siınd also weıter als die der Abendmahlsgemeinschaft. Insotfern 1st dann
auch dıe Kirchengemeinschaft der Rahmen und die Voraussetzung der Abend-
mahlsgemeinschaft. Diese Praxıs hat ıhren Sınn un ihre Notwendigkeit. Denn
Sr nach eıner Unterweısung 1m Glauben un nach Ablegen des Bekenntnisses
wird INa  - RIl Abendmahl zugelassen. Die Prüfung des Glaubens, der Akt des
Bekenntnisses bılden die Grenze der Abendmahlsgemeinschaft. Wer ZUu Abend-
ahl hinzutritt, oll wIıssen, Was TUuL un W as empfängt. Das gilt auch
unabhängig VO  3 den Einzelregelungen der Kirchenzucht und Bußdisziplin.

Das Selbstverständliche dieser Praxıs wird kaum reflektiert. Deshalb 1St
nötig, auch inhaltlich füllen, W as bei dieser Grenzziehung geht Wer
Zu Abendmahl hinzutritt, Leib un Blut Jesu Christi empfangen, der
oll WI1ssen, da{fß dies LUuULt ‚ZUr Vergebung der Sünden“, N Gedächtnis und
ZUur Verkündigung des Kreuzestodes Jesu Christi“ und Sa der Erwartung der
Wiederkunft des Herrn“. Unter Geheiß und Verheißung Jesu Christi soll 1m
Abendmahl das empfangen, W as Jesus Christus für u1ls hat und IU Dıie
Verkündigung des Evangeliums und der Empfang der Taufe siınd die Voraus-
SCETZUNgG für den Empfang des Abendmahls. aber dann wiıssen, da{fß
die Gemeinschaft Tisch des Herrn nıcht 1n dem begründet iSt, Was WIr sind
und Cun, sondern eINZ1g 1n dem, W as Jesus Christus uns tut und W ds WIr
durch iıhn sind, nämlıch gerechtfertigte Sünder Das 1St auch, wodurch die-
jen1ıgen, die Leib und Blut Jesu Christi empfangen, einer Gemeinschaft koi-
non14) un eiınem Leib verbunden sınd und werden.

Was WIr bisher ZESagT haben, etrifit das Abendmahl 1m allgemeinen und
grundsätzlichen. Befassen WIr uns aber 1U  en 1mM Zusammenhang der ökumen1-
schen rage miıt dem Thema der Abendmahlsgemeinschaft, scheint die Pro-
blematık anders se1n, und daher spielen die grundsätzlichen theologi-
schen Aspekte entweder keine Rolle, oder sS1e werden überhaupt nıcht beachtet.
Man könnte N, bei der ökumenischen Diskussion die Abendmahls-
gemeinschaft geht nıcht den Empfang der Gabe, sondern die Gemein-
schaft der Empfangenden. Dabei hat INnan als Gegenüber nıcht N1Uur eın abstrak-
tes theologisches Problem, sondern geradezu eine Bewegung 1n den Gemeinden
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nahezu aller christlicher Gemeinschaften, auf ıne umfassende Abendmahls-
gemeinschaft nıcht NAUuUr gedrängt wird, sondern S1e vielfach SpOntan un de-
mMONstratıv praktiziert wird. Mindestens 1n der Lıiteratur wırd iıne solche „Be-
wegung“ immer VOrausgesetZtL. In der Praxıs scheint das bısweilen etwAas anders
auszusehen, WEeNnN ın diesem Jahr 197 aut der Jahrestagung der „Con-
sultatıon Church Union“ 1ın Denver festgestellt wurde, da{ß 1in den Gemeınn-
den die Bemühungen ine eucharistische Gemeinschaft aut keıin besonderes
Interesse stoßen. In der Lıiteratur oibt inzwischen eiınen testen Katalog stan-
dig wiederkehrender spektakulärer Beispiele für ine praktizierte interkonfes-
sionelle Abendmahlsgemeinschaft. Dazu gehört das inzwischen berühmte arıser
Pfingstabendmahl VO Juni 1968, die Vollversammlung des Okumenischen
Rates der Kiıirchen 1n Uppsala 1968, die lateinamerikanische katholische Bı-
schofskonferenz 1ın Medellin (Kolumbien) und ebenftfalls se1it 1968 die emMu-
hungen 1n der evangelisch-lutherischen Epiphaniasgemeinde und der römisch-
katholischen St Michaelsgemeinde 1n Frankfurt ıne Abendmahlsgemein-
schaft Es 1St Sanz interessant, WenNnn iNan sıch einmal die Grundzüge der M1t
diesen Fällen verbundenen Argumentatıiıon vergegenwärtigt.

In dem Drängen aut der Gemeindeebene wird ıne Entwicklung und eın
Fortschritt auf dem Weg ZUur FEinheit gesehen, w1e sie durch die ökumenische
Bewegung und die geistig-gesellschaftlichen Veränderungen der Gegenwart aUus-

gelöst worden siınd. Das Problem der Abendmahlsgemeinschaft stellt sıch dann
oft als Gegensatz 7zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwiıischen TIra-
ditionalısmus und Fortschritt. In der Dokumentation den Frankfurter Aus-
einandersetzungen ıne evangelisch-katholische Abendmahlsgemeinschaft
heißt dann  ° „Dıie Trennung 1St VO  > gestern, die Interkommunion VO' heute
und morgen“® „Christen wollen das ıne Abendmahl“, lautet auch der PrO-
grammatısche und provozierende Titel einer Sammlung VON Beiträgen dem
Thema4.

Entsprechend sieht INa  3 die Front der pannungen auch zwischen der fort-
schrittlichen Gemeinde auf der eiınen Seite und einer rückständigen Theologie
un Kirchenleitung aut der anderen Seıte verlauten. Auch dies wird 1n der
Frankfurter Dokumentation mi1it einem Zitat AaUuS einem Zeitungsbericht deut-
lich Es „wurde wıeder einmal ftestgestellt, daß heute 1Ur noch ıne horizon-
tale Trennung 1ın der ırche gyäbe: ıcht mehr die Konftession se1 wichtig, SOMN-
dern die Trennungslınie verlaute zwischen den jeweılıgen Amtskirchen und
dem ‚Volk‘>“«

ıcht UumMSONST mahnen besonnenere Stimmen einer „Unterscheidung der
eister®“. Doch aller bedenklichen und enthusiastischen Begleitersche1-
Nungen wiıird INa  - unbedingt testhalten mussen: Sowohl nach der Sache w ıe
auch nach der Sıtuation 1St die Trennung Tisch des Herrn ein Stigma der
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Christenheıt. och diesem Punkt xibt ohl keinerlei Meinungsverschie-
denheıten, da{fß ımmer 1Ur das eine, VO  3 Jesus Christus für seine Kırche e1n-

Abendmahl xibt Aber, und das kennzeichnet oftenbar die gegenWar-
tige Problemstellung, gegenüber den früheren Zertrennungen scheint heute ıne
Sakramentsgemeinschaft möglıch und notwendig se1n, und siınd 1MmM Grunde
unsachgemäfße un: unzeitgemäße dogmatische und kirchenrechtliche Bestim-
MUNSCH, die S1e verhindern und verbieten. Die rage den Theologen lautet
daher 1 Grunde ımmer: Unter welchen Bedingungen kann INa  } dogmatisch
un kirchenrechtlich legıtimıeren un: ratıfizıeren, W as 1n der Praxıs bereıits g-
schieht und 1in einer fortschreitenden Entwicklung iınnerhalb der Gemeinden
dringend gefordert wird? Es besteht ıne oftenbar cehr weitgehende Überein-
stımmung darın, daß die Theologen dann der fortschrittlichen Gemeinde nach-
zuarbeiten un: den Kirchenleitungen vorzuarbeiten haben SO heißt auch 1n
eiıner wohlabgewogenen Studie Aaus dem Konftessionskundlichen Instıtut ens-
heim ZUuU Thema „Okumenismus un: Herrnmahl“: „Die Hauptlast liegt Z
eit ohl bei den Theologen. Von ıhnen wird5 da{fß S1E nıcht 1Ur die
Tradıtionen nNneu aufarbeıten, sondern VOrTr allem, daß s1e ebenso ylaubwürdıge
Ww1e zukunftsorientierte Lösungen entwickeln?“. Vieltach werden Konzessionen
erwartet, wobel die Frage der Sachgemäßheit bereits VOLWCE entschieden 1St
durch die Wirklichkeit. Dies aber halte ıch 1U für einen verhängniısvollen Feh-
er; dieser Stelle 1St ıne dogmatische Besinnung un Verantwortung drin-
gend geboten, auch wWenn dies be1i der vorherrschenden Meınung und Stiımmung
als überaus reaktionär erscheint. ber schließlich gehört Z Aufgabe eines
Dogmatıikers, nıcht die Praxıs legitimieren, sondern sS1€e auf iıhre SachgemäfSs-
heit kritisch prüfen Ma{fstab des Evangeliums.
El Abendmahlslehre UN Abendmahlspraxis

Dıie gyangıgen Forderungen und Diskussionen eruhen weıthin aut der These
FEinheit 1ın der Praxıs Trennung 1n der Lehre und 1ın der Kirchenordnung.
Das 1St eın War ehrwürdiges, aber doch auch fragwürdiges Prinzıp ökumen:i-
scher Arbeıt. Daher ol hier 1U  - einmal kurz nach dem Verhältnis VON Abend-
mahlslehre und Abendmahlspraxis gefragt werden. Denn dieser Stelle
scheint eınes der fundamentalen Mifßßverständnisse vorzuliegen, dıe Theolo-
z1e€ als zudem rückständige Theorie SCcHCH die Gemeinde als tortschritt-
lıche Praxıs ausgespielt wiırd. Sowohl beim Dissensus Wwıe be1 einem erstrebten
Konsensus 7zwischen den Kirchengemeinschaften 1in der Frage des Abendmahls
scheıint dann lediglich darum gehen, die Lehrunterschiede überwinden,
und das etriftt 1n der Regel die jeweiligen Auffassungen VO  e} der Gegenwart
Christi 1n den Elementen des Abendmahls. Dıie spätmittelalterlichen und refor-
matorischen Streitigkeiten die Realpräsenz erscheinen uns heute oft als scho-
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lastische Spitzfindigkeit, und für den heutigen Menschen mögen s1e unınteres-
SanT, weıl unverständlich sein. Selbst aus dem Munde katholischer Bischöte kann
iINan dann vernehmen: „Wıe Thomas VO  G Aquın über die Transsubstantiation
dachte, kann kein Mensch heute mehr darüber denken. Im Glauben wıssen WITFr,
W AsSs die Schrift uns Sagt Der Herr 1St gegenwärti1g. Das wıssen die Protestanten
auch Wıe gegenwärtig 1St, wıssen WIr nıcht. Die Protestanten auch nıcht
„Wenn jemand L1LUTr zlaubt, dafß der Herr bei der Eucharistie ZUSCgKCNHN 1St, dann
oll mMI1r das genügen®.“ Formulierungen dieser Art können VO  3 vornherein
selbst Fachtheologen auf großen Beifall rechnen, weil S$1e weder historisch
noch denkerisch besondere Ansprüche stellen. Zudem wiıird vieltfach die Aut-
gyabe der Theologie darin gesehen, überholte Begrifte beseitigen und NEUEC

bilden. Doch das 1St noch keine rechte Theologie. Es 1St vielmehr eın totales
Mifßverständnis meınen, die Theologie habe ıne Sakramententheorie enNt-

werfen, MIt der sS1e den geschichtlichen ewegungen des menschlichen Denkens
oder der Praxıs der Gemeıinde folgt, dann verständlich machen, W as

im Sakrament geschieht oder W as ylauben se1l Das Verhältnis dürfte n  u
umgekehrt se1N, denn Gegenstand der theologischen Reflexion 1St die kirchliche
Praxıs, die Tatsache, daß die christliche Gemeinde das Abendmahl telert
LOr der Verheißung un auf Geheiß ıhres Herrn Jesus Christus. Was hier SCc-
schieht, WI1Ie geschieht, das 111 theologisch erantwortie se1ın innerhalb der
Gemeinde un für die Gemeinde.

FEın Beispiel mMag ıllustrieren, W as damıiıt gemeınt 1St Dıie Contess10 Augu-
an (GA: VII) verwendet 1n diesem Zusammenhang einen cehr treftfenden
Ausdruck, ındem die konstitutiven Merkmale kirchlicher Einheit neben der
Verkündigung des Evangelıums auch 1n der „admınıstratio sacramentorum“ g..
sehen werden, also iın der Art der Darreichung und Austeilung der Sakramente.
Das etrifit die kırchliche Praxıs; nıcht aber dıie dogmatischen Traktate VO  .

diesem oder jenem Theologieprotessor. Be1 der administratio geht das,
WAas die Gemeinde LUuLt un WI1e sS1e LUr Es 1St die Frage, ob s$1e dabei Wort
un Wıiıllen Jesu Christi 1n der rechten Weıse ertüllt. Das Subjekt in den ein-
zeinen Artıkeln der Conftessio Augustana sind dabei ausdrücklich die (semeıln-
den, also Pfarrer un Laıen, also auch Spender und Empfänger des Sakra-

Es liegt nahe, diesen Sachverhalt auf dem Hıintergrund der Reformation
noch wWwas SCNAUCK beleuchten. Denn die Reformation WAar doch, W as heute
oftenbar weıithin VEITSCSSCH iSts prıimär i1ne Auseinandersetzung die rechte
Abendmahlspraxis, nıcht aber eın theologischer Konflikt Abendmahls-
theorien. Unter praktisch-seelsorgerlichen Erwägungen Sing die Frage, ob
das Abendmahl, WwW1e damals weıthin geschah, 1ın der rechten Weıse VOI -

waltet, gespendet und empfangen wurde. Sachlich betraf dies zunächst die
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Beichte mit ihrer 308  39l Verbindung 7211 Herrenmahl, dann aber auch entschei-
dende Punkte der Meßpraxis. Dıie kritische rage WAar dabei;, ob nıcht durch
Menschensatzungen, durch menschliche Wıillkür das eingeschränkt, verstellt un
vorenthalten oder ar aufgehoben wiırd, W as Jesus Christus für das Herren-
ahl geheißen und verheißen hat Dıe massıven Vorwürte lauteten dann, dafß
be1 der vorherrschenden Praxıs jener eıt der Glaube durch die Werke VeOeI-

drängt wiırd, die Freiheit durch menschlichen Zwang, Ja Ö: durch finanzielle
Ausbeutung, der Trost und die Zuversicht durch Verzweıiflung oder falsche
Sicherheit. Dıie wichtigsten Kontroverspunkte sind ekannt und lassen sıch
rasch autzählen: Die Ablafßpraxis, der Kelchentzug, das Verständnis
der Messe als ODUS bonum un sacrıfıcıum, die Praxıs der Still-, Privat-,
Votiv- und Kaufmessen. Auf die Frage der Sakramentsanbetung oll nıcht be-
sonders eingegangen werden, da hier die Meınungen der Reformatoren geteilt

Entscheidend un gemeiınsam bei dieser Kritik 1St aber, daß durch das,
W as Menschen Cun, das verdrängt wird, WAas Christus TutL un tun 11l

Wıiıe csehr den Reformatoren die Beseitigung der praktischen Mißbräu-
che Wahrung des Ursprünglichen Z1ng, zeigt auch Artikel der Conftes-
S10 Augustana „Von der Messe“., Darın heißt gleich Anfang: „50 werden
auch die Leute mı1t höchstem Fleiß Zu öfteren Mal unterrichtet VO heiligen
Sakrament, WOZU eingesetzt un Ww1ıe gebrauchen sel, als nämlich die CLI-

schrockenen Gewissen damit trösten, dadurch das olk ZuUur Kommunıion un
Messe SCZOgEN wiırd. Dabei geschieht auch Unterricht wiıder unrechte Lehre VO

Sakrament. S50 1St auch ın den öftentlichen Zeremonıen der Messe keine merk-
ıche Änderung geschehen, denn dafß etlichen Orten eutsche Gesänge, das
olk damıit lehren und üben, neben lateinischem Gesang WOI-

den, sintemal alle Zeremonıen vornehmliı:ch dazu dienen sollen, da{fß das olk
daran lerne, W as ıhm wıssen VO':  ; Christo NOT ISt.  «

Miıt der Erwähnung dieser Punkte sollen keineswegs alte Streitigkeiten wI1e-
der ausgegraben werden, obwohl hıer sicher auch heute Gespräche in beiden
Rıchtungen möglıch un notwendig waren. ber gilt auch verstehen,
W as damals gestrıtten wurde und doch ohl mit Gründen gestritten Wer-
den mußfßte. Das eben keine dogmatischen Spitzfindigkeiten, sondern
Z1ing ıne kirchliche Praxıs; die Freiheit des Christen dort, das
Evangelıum gerade 1n seiınem Zentrum, dem Abendmahıl, entstellt worden W  —
Es Zing nıcht dogmatische Theorien, sondern christliche Freiheit. Dabei
kann Rande auch darauf hingewiesen werden, daß 1n der Contessio Augu-

immerhin eine Übereinstimmung 1ın den Grundartikeln des Glaubens VOTLI-

ausSgeSETZt wird, während die Difterenzen sıch durchweg auf praktische Miß-
bräuche (abusus) bezogen, beı denen ıne Änderung gefordert wurde oder
durchgeführt worden WAar.
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Be1 allen Auseinandersetzungen 1STt aber VO  -} den Reformatoren auch fest-
gehalten worden, da{fß diese praktischen Mißbräuche bei der Spendung un
beım Empfang die Wirkung des Sakraments selbst nıcht aufheben können,
tern S1e 1n Wort und Werk Jesu Christı begründet 1St un: 1m Glauben empfan-
SCH wırd. Auch das 1Ur un einer Gestalt empfangene Sakrament konnte da-
her als wıirksam angesehen werden. Luther selbst hat Dn ausdrücklich
abgelehnt, dort Z privaten Hauskommunion überzugehen, in der Orts-
gemeıinde die Austeilung des Sakraments beiderlei Gestalt verweıgert
wird?®. In der 'Tat kann be1 einer theologischen Verantwortung der Abend-
mahlspraxis überhaupt nıcht darum gehen, welchen Bedingungen die Ver-
heifßung Jesu Christiı wirklich und wiırksam 1St Es kommt vielmehr allein auf
das a W as VO Spender und VO:  3 den Empfängern des Sakraments
wiıird der Verheißung un: dem Geheiß Jesu Chriästi. Gegenstand der
theologischen Beurteilung 1St also das menschliche Handeln dem oranmn-

SCHANSCNCH Handeln Jesu Christi. Wır haben MIi1t dem Cun, WAas Menschen
Verheißung und Geheiß Jesu Christi LUN, un: WIr haben fragen, ob

s1ie 1ın der rechten Weıse IUu:  =]

ITE Spendung un Empfang des Sakraments
Damıt kommen WIr 1U  ; der Frage, W AasSs Menschen beim Abendmahl tun.

Es o1bt wel Tätıgkeiten beim Abendmahl, die aufs ENSSTE miteinander Ver-

bunden sınd, nämlich die Spendung oder Austeilung sSOWl1e der Empfang des
Abendmahls. GemeLhnsam 1St für Spendung und Empfang, daß beides auf @
heiß un der Verheißung Jesu Christi geschieht. Es 1St wichtig, nıcht NUr

auf das achten, W as der beauftragte und bevollmächtigte Diener der (€-
meinde Cut, sondern auch auf das, W as die Gemeinde selbst Lut Dıie theologische
Verantwortung ezieht sıch auf beides, selbst WCNN mMa  e} gewohnt 1St, 1m T
sammenhang der theologischen Ausbildung Zu Dienst 1ın der Gemeinde die
Funktion des Spenders immer wieder 1ın den Vordergrund rücken. Vielleicht
machen WIr un1ls aber selbst als Theologen die Beteiligung der Gemeinde der
Sakramentsverwaltung je] wen1g klar und lassen dann auch oft der
notwendigen Unterweıisung fehlen. Denkt INnan 1n diesem Zusammenhang

Kor L7 steht hier 1n der Kritik der Abendmahlspraxis das Empftan-
SCH 1m Vordergrund, während Ja die Austeilung als besonderer Akt und durch
besonders Beauftragte überhaupt nıcht erwähnt wird. Was dıe Gemeinde als
Ganze beim Abendmahl 1n Korinth reilich tut, 1St dies, da{fß s1e sich streıitet
schon damals.

Damıt 1St NU  - festzuhalten: Sakramente werden nıcht definiert oder ınter-
pretiert, Sıe ayerden praktiziert. Um diese Praxıs und ihre theologische Ver-
antwortun geht CS, un gilt NU:  > festzustellen, worauf eigentlich —-
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kommt, Wenn das Abendmahl recht gespendet und empfangen werden oll
Einzelne Punkte se1en hier herausgegriffen:

Wesentlich 1St zunächst un: VOT allem, dafß überhaupt das Abendmahl g-
spendet und empfangen wird, W as Ja keineswegs ıne Selbstverständlichkeit Ier
Es z1bt immer wiıeder Zeıiten un: Gebiete, das Abendmahl keine Beachtung
findet, Umständen deshalb, weıl andere Dınge der christlichen Gemeinde
wichtiger erscheinen, oder auch deshalb, weiıl einer rechten Unterweısung
fehlt Als Glieder unserer Gemeinden und für 11SCIC eigene christliche Lebens-
führung werden WIr u11l zumal heute die Frage stellen mussen, ob
WIr tatsächlich VO Abendmahl leben oder ob WIr darin lediglich ıne fromme
Arabeske veErgangener Zeiten sehen.

Der zweıte Punkt steht üblicherweise 1mM Vordergrund der Abendmahls-
lehre, nämlich die Frage, welchen Bedingungen eigentlich das Abendmahl
recht gespendet wird. Dıie Meınungen gehen dabei 1ın Geschichte und Gegen-
WAart sehr weıt auseinander, allein schon deshalb, weıl INa  - allen Zeiten lıebe
Gewohnheiten als Notwendigkeiten ansıeht un: sıch unwohl fühlt, das (30
wohnte tfehlt Gerade die sakramentale Praxıs der christlichen Gemeinden aller
Kırchen 1St schon innerhalb der Kırchengemeinschaften voll VO solchen (3@e-
wohnheiten. Zahlreich siınd die Leute, die allein deshalb 1n einer anderen (z0i
meinde nıcht kommunizieren, obwohl s1e dürften, weıl ıhnen die lıturgische
orm nıcht ZUSagt, weıl S1e die Stimmung nıcht anspricht oder weil ıhnen ein-
fach der Ptarrer nıcht gefällt. In der Theologie 1St daher oft und mıiıt Recht
darauf gedrungen worden, das Wesentliche VO Unwesentlichen scheiden,

W1€e eLtwa Thomas VO'  } Aquın die „solenniıtas“ VO  $ der „necessitas d-

ment1ı“ unterscheidet, oder WwW1e€e die Retormatoren die Eınsetzung durch Chri-
STUS VO  e den instıtutiones, mandata und tradıitiones hominum unterscheiden.
Verwaltung der Sakramente nach dem Evangelium, W1€ VII heißst, ware
dann VOTL allem auch 1ın einem reduktiven Sınne verstehen, wobei eben das
nıcht als notwendig für das Sakrament angesehen wiırd, WAas nıcht 1n dem BO-
mein-christlichen Zeugnis der Schrift verankert 1St, sondern 1n sekundären ber-
lieferungen und Gepflogenheiten seiınen Ursprung hat Denn hier bricht ımmer
die Getahr auf, daß Wırkung und Gültigkeit des Abendmahls VO  e anderen
Instanzen un otıven abhängig yemacht wird. Jedes Abendmahl aber steht
un tällt miıt den Eınsetzungsworten, mıit dem Geheiß un
trinken un der Verheifsung ATr euch gegeben Zur Vergebung der Sünden“.
Siämtliche anderen Kriterien für ıne rechte Sakramentsverwaltung mussen auf
dieses Grundkriterium zurückgeführt un: ihm immer wıeder überprüft WeIr-
den Darın dürfte allerdings auch eın cehr weiıitreichender christlicher Konsensus
bestehen.

Mıt dem dritten Punkt kommen WIr 1U  - den Problemen, die ın der
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theologischen Unterweıisung oft NUuUr ine sehr gyeringe Rolle spielen wenn s1e
überhaupt darın vorkommen die jedoch auf der praktischen Ebene VO  3 sehr
großer Bedeutung sind. Abendmahl heißt doch, daß sıch Gemeıinde eiınem
estimmten eıner bestimmten Zeıt, 1n eiınem Kreıs VO  - estimmten
Menschen zusammenfindet, das Herrenmahl teiern. Es z1bt kein Abend-
ahl siıch Es z1bt auch nıcht als ogma, WenNnn INa  -} darunter Definitionen
un Traktate versteht, deren Funktion 1M Grunde die Anweısung für den
Vollzug un: die kritische Überprüfung des Vollzugs se1in sollte. Abendmahl
x1bt NUur ın der konkreten Versammlung VO  - Christen, die das tun wollen,
Was Christus geheißen hat, un die das empfangen wollen, W as Christus VeTI-

heißen hat Be1 diesem konkreten usammenkommen der Christen entstehen
die Probleme der Abendmahlsgemeinschaft, wenn WIr s1e der mensch-
lıchen Tätıgkeıit des Spendens und Empfangens sehen. Jeder, der daran teil-
nımmt, aber auch jeder, der, obwohl ZUur Gemeinde gehört, nıcht daran teil-
nımmt, fällt hiıer eine Entscheidung: Wem dart iıch das Herrenmahl austeilen?
Beı1 WE und mMit WE darf bzw 111 ıch empfangen? Diese Entscheidungen
werden durchweg VO  3 Menschen über Menschen gefällt, und Wr 1m Blick auf
das, W1e S1e sınd, W ds s1ie sind, W a s1e tun un denken

Dabe!] handelt sıch nıcht NUur die Urteile über Menschen iınnerhalb der
konkreten Abendmahlsgemeinschaft, sondern doch ebenso jene Konflikte,
die 1n S1e hıneıin- und wiıeder herausgetragen werden. Das 1St auch keineswegs
LLULr ıne Frage der Kirchenzucht, die VO'  . den J1enern der Gemeinde Uu-

üben ware. Es 1St vielmehr, W as oft und SErn übersehen wird, ıne elemen-
LAare rage nach dem praktischen Zusammenleben VO  ; Christen.

Was die Christen hıer Lun, 1St dem MCSSCHL, W as Christus uns CUL,
ındem sıch selbst uns o1bt Denn dadurch wırd bestimmt, W as WIr sınd als
solche, die der Einladung ZuU Tisch des Herrn folgen: nämliıch Sünder. Es
wırd bestimmt, W as WIr werden, Christus sıch selbst uns x1bt ZUr Ver-
gebung der Sünden: nämlich Gerechte. Das gilt jedem einzelnen und allen -
S4a|IiInmmen 1n eıner Gemeinschaft der gerechtfertigten Sünder Dıie kritische Frage
1St daher, ob WIr be1i dem andern neben uns die Wirklichkeit und Wirksamkeit
der Hıngabe Jesu Christı ebenso erkennen und anerkennen, w1ıe WIr s1e für uns

selbst erbitten un empfangen 1m Glauben.
Wıe die Geschichte VO Theologie und Kirche zeıgt, können MIi1t dem Abend-

ahl alle möglichen theoretischen Deutungen und praktischen Zielsetzungen
verbunden werden. Sıe sind jedoch siınnlos, Ja direkt falsch, WwWenn nıcht klar 1st,
daß hier die Rechtfertigung des Sünders un die Gemeinschaft der
gerechtfertigten Sünder geht Das 1St keineswegs eine konfessionelle Sonder-
lehre, sondern das, W as 1n vielen Abendmahlsliturgien oft als blofße Formel fast
vergessecn gebetet wird: Domine, 190781 SUuL dignus Dıieses Bekenntnis der
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eigenen Unwürdigkeıt 1St die Würdigkeit für den rechten Empfang des Sakra-
1n der Gemeinschaft derer, die durch die Selbsthingabe Jesu Christ]i Wur-

dige, Heılige, Gerechte sind un werden.

Dıiıe Gemeinschaft Tisch des Herrn un ıhre ryenzen
Die Sakramentsverwaltung 1n der Beteiligung VO  - Spender und Empfängern

1St kein theoretisches Problem, sondern eın praktisches. Es mu{ eutlich se1n:
Dıie Frage der Abendmahlsgemeinschaft darf nıemals losgelöst VO  e dem Vollzug
und VO  3 der Wirkung des Abendmahls behandelt werden. Es geht den
Auftrag der ZanzZen Gemeinde, und insotern 1St auch schon unsachgemäfß,
ıne Trennungslıinie zıehen 7zwischen der Gemeinde auf der einen un den
Theologen un: Kirchenleitungen auf der anderen Seıte.

Wenn WIr 11U'  w} Problem 1n aller Schärtfe formulieren, dann geht bei
eıner zwischenkirchlichen Abendmahlsgemeinschaft doch etzten Endes immer

die Frage, welchen Bedingungen ıne Sakramentsgemeinschaft (Abend-
mahlsgemeinschaft) möglich und erlaubt ist, keine Kirchengemeinschaft be-
steht und auch nıcht eingegangen werden oll oder kann. Iso 1ıbt ine
Abendmahlsgemeinschaft ohne Kirchengemeinschaft? Anders als 1ın dieser schar-
fen Formulierung ware das Problem überhaupt kein Problem: 1Ur kommt
das Charakteristische der Sıtuation und der Problematik Zu Ausdruck, damıt
aber auch die Paradoxıie, da{fß ıne Gemeinschaft ohne Vereinigung geht,
ine Gemeıinschaft un Beibehaltung der Zertrennung, ganz gleich, ob INan

darın ıne Zwischenlösung für ıne Übergangszeit oder ine Notlösung aNSC-
sichts unüberwindlicher Schwierigkeiten erblickt.

Dıie be] uns üblichen Diskussionen ine zwischenkirchliche Sakraments-
gemeinschaft betreften normalerweise nıcht jene Nottälle, Angehörige einer
christliıchen Gemeinschaft, die ohne eigene geistliche Betreuung sınd, durch Die-
Ner der anderen Gemeinschaft betreut werden, wWenn s1e darum bitten. Diese
Notfälle und Grenzsituationen sind ıne Selbstverständlichkeit, un durch die
gesamte hristliche Geschichte hindurch xibt zahlreiche Beispiele dafür, daß
solche Bıtten ımmer wieder vorgebracht un erfüllt werden. Auch ohne ihre
theologische Relevanz bestreiten, sollte MNa  e daraus eın dogmatisches Prın-
Z1p ableiten.

Das ökumenische Problem der Abendmahlsgemeinschaft scheint daher eigener
Art se1ın und eigenen (sesetzen tolgen. Selbst WEeNnN INa  - dieser Betrach-
tungsweıse zustiımmen sollte, kann gleichwohl nıemals VO  - Vollzug un Wesen
des Abendmahls abgesehen werden. Das aber heifßt Auch die Frage nach
der Gemeinschaft Tisch des Herrn gestellt wiırd, annn Nur darum gehen,
da{fß der Wille Christi ertüllt un seıne Verheifßung empfangen wird. An dieser
Stelle jedoch begegnen manche Illusiıonen, die War VO'  e} lobenswerten Idealen
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bestimmt se1n mögen, aber nıcht immer VO  ; dem, W as das Abendmahl 1St un
gibt

Zunächst einmal 1St. Abendmahlsgemeinschaft eın Ziel 1n siıch selbst. Denn
diese Gemeinschaft entsteht und besteht 1LLUI dort; sıch Christen TT Feier
des Herrenmahls versammeln.

Diese Gemeinschaft 1St dann aber auch durch Regeln der Gemeinschaft
un Entscheidungen der einzelnen begrenzt. Unabdingbare Voraussetzungen
sind, Ww1e WIr bereıits gyesehen haben, Taufe un Konfirmation, also die
Aufnahme 1n den Leib Christi un die Unterweıisung 1M Glauben SAaMmMt dem
Bekenntnis des Glaubens. Posıtiıv besagt diese Umgrenzung: Wer Z Abend-
ahl hinzutritt, muß WIissen, W as TUuL. Er mu{ß also auch wıssen, daß hier
dem Ruf Christı tolgt und da{ß Christus selbst empfängt. Er mMuUu auch WI1S-
SCH, daß als Sünder gerufen 1St und Vergebung der Sünden empfängt. Er
mufß schließlich auch wıssen, daß hier das Zeugni1s für Christus und die
Erwartung Christi geht, dafß dieser Ruf und diese abe ıhm Ww1e jedem ande-
LEn neben ıhm gilt

Dıie Abendmahlsgemeinschaft hat iıhre renzen aber auch darın, daß nıcht
jeder diesen Ruf hört und ıhm tolgt, se1l CS, dafß noch nıcht iıhm gedrungen
ISt, se1 CS, daß ıh nıcht hören 311 Dıie renzen der Abendmahlsgemein-
chaft sind ımmer fließend; S1e siınd nıcht einmal iıdentisch MI1t einer formellen
Kirchenzugehörigkeit oder MmMit der Taufe Be1i vielen, die den Anspruch haben,
fehlt das Bedürtnıis. Bedürtnis heißt aber dann ganz konkret: Erkenntnis der
Sünde und Bıtte Vergebung SOWI1e Rechtfertigung durch Jesus Christus.

Der Gang Zu Tisch des Herrn 1St iımmer ein Weg zurück, Umkehr VO  ;

unNnseren eigenen Wegen, Vergebung und Rechtfertigung. Abendmahl 1St die 'Tat
Christi u11l un tür uns, WIr in dem, W Aas WIr tun und sınd, VO  5 dem ab-
allen, W as Christus für u1ls 1St und hat Abendmahl 1St auch Zeugn1i1s für
Jesus Christus; 1st aber nıiemals Zeugnıis für die Christen. Daher können WIr
nıemals Sagcn:; Wır sınd oder fühlen un1ls e1ns, und deshalb wollen WIr auch das
Abendmahl gemeiınsam feiern, dieser Einheit einen sichtbaren Ausdruck
verleihen. Wo aber 1U  ; die Forderung nach Abendmahlsgemeinschaft aufgrund
einer geschichtlichen Entwicklung oder eines aufbrechenden Bewußfßtseins VO  -

Einheit 1n den Gemeinden erhoben Wwırd, dort muß ernsthaft gefragt werden,
ob überhaupt bedacht 1st, da{fß das Abendmahl Tat und abe Christi un Rück-
ruf, Umkehr der Christen 1St. Es 1St eben nıcht für 1seTe Gerechtigkeit g..
geben, sondern für ON Sünden Es 1st ebensowenig für NSGCEE Einheit SC
ben, sondern für 19 N - Zertrennung. Es 1St nıcht die Krönung HÜSeTer Eın-
heitsbestrebungen, sondern die Krönung des Werkes Jesu Christi!®.
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Damıt sollte auch die Alternatıve, ob das Abendmahl L1LU: Begründung
oder Zeichen der FEinheit SCI, ausgeschieden werden, weıl die Einheıit als solche
nıcht Ar Proprium des Sakraments gehört sondern 19808  an insotern S1IC der
Vergebung und Annahme durch Jesus Christus begründet 1ST Es geht also nıcht

Manıiıfestation VO  3 Einheit sondern den Empfang und die Weitergabe
der Vergebung Insofern 1ST geradezu widersinn1g, der Abendmahls-
gemeinschaft Einheit dort praktizieren, die Zertrennung bestehen bleibt
Umgekehrt braucht mMa  w j881> „Erlaubnıis der Abendmahlsgemeinschaft
nıcht 9 INa  ’ wei(ß da{iß die Einheit Jesus Christus ihren Grund
hat, und War gerade dort, die Zertrennung esteht

Schlußfolgerungen
Aus den bisherigen rwäagungen siınd 1U  - dıe Konsequenzen zıehen,

denen die Praxıs dogmatısch verantworten 1ST

Eıne Abendmahlsgemeinschaft bei kirchlicher Zertrennung 1ST überhaupt
kein Problem, WenNnn die geistliche Versorgung VO'  . Angehörigen anderer
Kirchengemeinschaften geht die ohne CISCHNC Versorgung, aber Zur Teilnahme

Sakrament berechtigt un ıhrer bedürftig siınd Die seelsorgerliche Verant-
wortung für die Zulassung solchen Fällen braucht nicht fixiert werden,
aber S1IC sollte auch nıcht ZU Prinzıp erhoben werden

Freilich tutzen sich die Entscheidungen gerade des Vatiıkanischen Konzıls
und des OGkumenischen Direktoriums gerade auf diese Praxıs, die 1U für be-
tiiımmMtTie Fälle Jegalisiert für andere aber verboten wiırd Eıne gESENSCLLLSE s
Jassung 1ST gegenüber der orthodoxen Kirche vorgesehen, ebenso können Pro-
testantifen bestimmten Fällen der römisch-katholischen Kırche kommunizıe-
TeN Nach $ 55 des Okumenischen Direktorium 1ST jedoch Katholiken Ver-

boten, der Grenzsıituation bei Protestanten kommunı1zıeren Es 1ST sehr
fraglich, ob INa  . darın wirklich ökumenischen Fortschritt sehen darf
oder ob nıcht gerade für diese Fiälle RF höchst bedenkliche Einschränkung VOTI -

z  IN worden ı1SE.

Im ökumenischen Zusammenhang geht also 1Ur die Frage,
welchen Bedingungen 1iNe Abendmahlsgemeinschaft ohne vorherige, aber auch
ohne nachfolgende Kirchengemeinschaft möglıch 1ST, ohne da{fß sich die Cer-

wähnten Grenztälle handelt, denen ıne Sakramentsgemeinschaft selbstver-
ständlich SC11 sollte Nach dieser Begrenzung o1ibt allerdings ohl 198808  a Wel

Sıtuationen denen sıch dieses Problem der Praxıs tatsiächlich stellt be]
konfessionsverschiedenen Ehen un bei ökumenischen Begegnungen Hiertür
werden theologische un kırchenrechtliche Konzessionen gefordert; werden
umgekehrt aber auch theologische un kirchenrechtliche Bestiımmungen als das
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entscheidende Hindernis für den Vollzug der Einheit angesehen und ZU Teıl
bekämpft.

Für die evangelischen Kiırchen un ıhre Theologie kann sıch 1n diesen Fäl-
len überhaupt nıcht irgendwelche dogmatischen oder kirchenrechtlichen
Konzessionen oder Restriktionen andeln. Denn oalt auch in diesen Fällen
alleın das Sakrament 1n der rechten, dem Evangelıum gemäfßen Weıse Ver-

walten. Die Bestimmungen für die Zulassung ZUuU Abendmahl sınd 1in den
evangelischen Kirchen sehr weıt gefaßst, un be1i eiıner Zulassung VO römisch-
katholischen Christen ginge lediglich iıne Entscheidung, die VO  $ diesen
Christen gegenüber ıhrer eigenen Kirchenordnung vertreten ist11. Allerdings
kann diese Praxıs auch 1in den evangelischen Kırchen nıcht auf die Angehöri-
gCHh säamtlicher christliıcher Gemeinschatten ausgedehnt werden. Gegenüber INnanl-

chen christlichen Sekten, selbst W C111 S1e 1mM Okumenischen Rat der Kırchen VeL-

treten sınd, wırd die konkrete Entscheidung über die Zulassung Umstän-
den selbst bei energischen Vertechtern einer allgemeinen Abendmahlsgemein-
chaft völliıg anders ausfallen können und mussen.

Dıiıe Zulassung ZUuU Abendmahl 1St für die evangelıschen Kirchen nıcht das
entscheidende Problem. Wesentlich dringlicher scheint vielmehr dıe rage
se1N, die sıch für die stellt, die 1ın Sakramentsgemeinschaft miıt einer Kirche tre-

ten wollen, Mi1t der iıhre eigene Kirche nıcht 1n Sakramentsgemeinschaft steht.
Das 1St ıne Entscheidung, die nıcht VO: Spender, sondern VO  - den Empftän-
SErn des Sakraments fällen ISE Nach dem, W as das Abendmahl 1St und 71Dt,
kann in  =) sıch aber ıne Sakramentsgemeinschaft kaum anders vorstellen, als
da{fß damıt auch wne volle Kirchengemeinschaft verbunden 1St. Denn die Abend-
mahlsgemeinschaft steht innerhalb der Kirchengemeinschaft; s1e kann daher nıcht
als deren Antızıpatıon oder 11UI teilweise Verwirklichung aufgefaßt werden.
Da das Abendmahl aber nıcht 11UTr iıne Begegnung VO  5 einzelnen Menschen 1St,
sondern 1ın einer Gemeinschaft steht und praktiziert wiırd, stellt sich notwendig
die Frage, ob INa  - bereıit 1St, 1n vollem Sınne 1ın diese Gemeinschaft einzutreten
un: s1e bejahen.

Von hıer Aaus stellt sıch 1U  a die ernstie und Sanz praktische Frage die
Partner einer konfessionsverschiedenen Ehe, sS1e WAar gemeiınsam das
Abendmahl empfangen wollen, gleichzeitig aber die Trennung der Kirchen-
yemeıinschaften 1n ıhrer FEhe aufrecht erhalten. Dafür kann nıcht, w1e oft et-

W as einselit1g geschieht, die Zertrennung der Kirchen als solche verantwortlich
gemacht werden. Vielmehr gehört a7u auch ımmer die Entscheidung der Ehe-
partner, diese gewifß nıcht VO ihnen verantwortende Zertrennung auch 1N-
nerhalb ıhrer FEhe weıterhin beizubehalten.

Es 1St ebenso ine ernstie Frage die Teilnehmer ökumenischer Begegnun-
S die LrOLTZ kırchlicher Zertrennung die Abendmahlsgemeinschaft praktizieren
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wollen, ob S1e dies angesıichts der bestehenden Difterenzen 7zwischen ıhren Kır-
chengemeinschaften verantworten können, alle anderen Trennungen doch
gegenüber der im Abendmahl begründeten un!: empfangenen Fiınheit 19888  am —

kundär seın können, Ja doch 19)  a aufgehoben werden. Vollzug der Abend-
mahlsgemeinschaft kann doch HU volle Kirchengemeinschaft bedeuten. Es ware
daher unvertretbar, weıterhin 1ın der Zertrennung bleiben, die bestehen-
den Difterenzen ıne Sakramentsgemeinschaft nıcht ausschließen. Anders würde
das Abendmahl AaUuUsSs seinem ekklesiologischen Zusammenhang herausgelöst und
Zur individuellen Erbauung VO  w} Gruppen Gleichgesinnter entstellt, die sıch
durch Gefühle, Erfahrungen und Wünsche, nıcht aber durch die Hıngabe Jesu
Christı 1n den Tod Kreuz verbunden wıissen.

Wıiıe aber steht CS, bei allen ernsten und echten Bemühungen die OoOtLtwen-

dige Gemeinschaft Tisch des Herrn, dann die Wirklichkeit dieser (56s
meinschaft 1n unseren Gemeinden und dort, die Gemeinden ÖOrt neben-
einander leben? Eıne Abendmahlsgemeinschaft ohne Kirchengemeinschaft steht
1n Gefahr, gerade die Realıtäten des menschlichen Miteinanders umgehen,
indem sie VO  - der Praxıs 1in die Lehre flüchtet. Symptomatisch dafür 1sSt auch,
wenn andere Personen,; Instanzen un Zeıten für das verantwortlich gemacht
werden, W as u1ls trenNNT, während umgekehrt für NSCTrE eıit der Anspruch -
hoben wiırd, AB  - dem Bewußfßtsein der Einheit in besonderer Weıse
se1in. Nach dem Zustand der Dıinge in unNnscren Kirchengemeinschaften INa das
ıne ILllusıion se1in. Nach dem Wesen des Abendmahls aber fehlt dann das Be-
kenntnis uUuNsCICI eigenen Schuld, un WAar auch gerade 1m Bliıck autf die C6
meıinschaft mıiıt den Menschen neben uns. Infolgedessen kann das Eingehen einer
Abendmahlsgemeinschaft 1Ur dann sachgemäfß se1n, das Abendmahl
1n geht, nıcht aber ıne abstrakte Einheit und Vereinigung. Abend-
mahlsgemeinschaft 1st mehr als Kirchengemeinschaft; daher ware S1Ee unsachge-
mäß ohne Kirchengemeinschaft!“.
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(Okumenische Beihefte ZuUuUr Freiburger Zeıitschrift für Philosophie un: Theologie) 1971

Kirchgässner/Bühler, 153 zıtlert.
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6  6 H. Frıes, W. Pannenberg, Abendmahl und Abendmahlsgemeinschaft. In Una
Sancta, (19713 1/2 68— 88

„Okumenismus un Herrenmahl.“ In Materialdienst des Konfessionskundlichen
Instituts Bensheim. (1971) 4/5 66— 68 68

Kirchgässner/Bühler, 78 zıtilert.
Luther Woltfgang Brauer, Pfarrer Jessen. Br VIIL, 335 Nr. 28L

Es g1bt noch andere Hınvweise dieser Art, ber auch afür, da diese Auffassung iıcht
ganz unbestritten blieb

Wıe unklar un: problematisch die Vorstellungen 1n manchen Fällen sind, zeıgen
die Berichte Vo  } dem Parıser Pfingstabendmahl, WeNn Ort heißt, „dafß WIr
dieser Aktion durch die Revolution provoziert werden“ 9  @: WI1Ir hne die Studen-
ten un: die Arbeiter heute hıer ıcht seıiın würden. Sıe haben uns azu be-
fähigt, diesen revolutionären Akt vollziehen. Sıe sind die entscheidende Verbindung
zwischen uns SCWESCH. Darum sınd s1e gegenwärtig uns, ebenso w 1e dieses Brot
un dieser Weın gegenwärtig sind, das Produkt der Arbeit unbekannter Menschen,
durch das WIr Jjetzt dank des Herrn, ber auch dank iıhrer Arbeit gestärkt werden sol-
len. Wır machen uns jetzt auf den Weg mit ıhnen Brot un Weın NVOI-*-

züglıch u11l nehmen 1n dem Dialog, durch den WIr Solidarität un Kommunion
aut allen Arten VO  3 Ebenen entdecken 1n der Begegnung unserer verschiedenen Sprachen
un Kulturen 1n Richtung auf die treıe Welt hın, dıe WIr bauen wollen.“

Schlimmer kann das Abendmahl kaum entstellt werden. Allerdings 1St dieser leider
heute noch immer wieder, ber wohl Aaus Unkenntnis der Sachlage gepriesene Vortall
doch ohl hoftentlich eın Einzeltall. (Das Zitat nach „Materialdienst“ der Gku-
menischen Centrale Nr 5/1969 und Es StAaMMET Aaus der Ansprache VO  3 aul
Rıcoeur.)

11 So heißt 1n der „Ordnung des kirchlichen Lebens 1n der Evangelisch-Lutheri1-
schen Kirche 1ın Bayern“: » römisch-katholische Christen, die 1n einer evangelisch
getrauten Ehe VO: Sakrament ıhrer Kirche ausgeschlossen sınd, 1n einer evangelisch-
lutherischen Gemeinde ZU Heıiligen Abendmahl zugelassen werden können, MUu: der
Seelsorger nach gewissenhafter Prüfung entscheiden. S1e mussen sich jedoch darüber 1im
klaren se1N, da{fß dıe Zugehörigkeit AA römisch-katholischen Kirche un die Teilnahme

Abendmahl 1n der evangelisch-lutherischen Kirche aut die Dauer ıcht vereinbar
sind.“ (Diese Bestimmung wurde aufgenommen 1n die „Handreichung der EK  e für
evangelisch-katholische Begegnungen“ VO ET 1968 ıtiert nach „Evangelische
Kommentare“ (1969) 105108 108.)

Zur nachkonzziliaren Rechtslage vgl jetzt: Alfred Völler, MSC. Einheit der Kirche
un: Gemeinschaft des Kultes. Untersuchung ber Möglichkeiten un: renzen rechtlicher
Gestaltung der Teilnahme katholischer Christen nichtkatholischen christlichen (jottes-
dienst. (Analecta Gregoriana. Vol 171 Series Facultatis Iurıs Canonicı1: sect10 ‚9 6 25)
Roma 1969
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